
10.12.2024 

Sehr geehrte,        

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26. November 2024, mit der Sie uns die Möglichkeit zur 

Stellungnahme geben.   

Leider lässt sich Ihrem Schreiben nicht entnehmen, welche Sorte "Knorr Salatkrönung“ in welcher 
unserer Filialen im Grundpreis unterschiedlich ausgezeichnet sein soll. Aufgrund der angegebenen 
Füllmengen gehen wir davon aus, dass Sie die Produkte „Knorr Salatkrönung Gartenkräuter“ 500 

Gramm und 192 Gramm ansprechen. Ansonsten bitten wir um einen kurzen Hinweis.  

Unsere interne Prüfung hat ergeben, dass systemseitig für beide Packungsgrößen die korrekte 
Mengeneinheit mit Gramm hinterlegt ist. Für beide Packungsgrößen wird in Folge auf dem Etikett der 
Grundpreis auch richtigerweise mit „1 kg“ ausgezeichnet. Die jeweiligen Preise und 
Grundpreisbezugsgrößen sind seit mindestens November 2023 in dieser Form auch in unserem System 

erfasst. Zu diesem Zeitpunkt gab es in allen Filialen automatisch einen Druckanstoß für neue Etiketten.   

Ob in einer unserer Filialen ggf. noch ein altes Etikett am Regal angebracht war, können wir ohne 
Kenntnis der Filiale und des konkreten Produkts leider nicht nachprüfen. Wir gehen jedoch davon aus, 
dass es sich bei Ihrem Hinweis um einen Einzelfall handelt. Sobald wir konkrete Informationen von 
Ihnen haben, gehen wir Ihrem Hinweis gerne weiter nach und tauschen die Etiketten selbstverständlich 
aus. 

 Kurzfassung: 

Für die „Knorr Salatkrönung Gartenkräuter“ 500 Gramm und 192 Gramm haben wir in unserem System 
die korrekte Mengeneinheit in Gramm hinterlegt. Auf dem Etikett wird der Grundpreis für beide Produkte 
mit „1 kg“ ausgegeben. Wir gehen davon aus, dass es sich bei Ihrem Hinweis um einen Einzelfall 
handelt. Sobald wir konkrete Informationen bzgl. des Artikels und der Filiale haben, tauschen wir die 
Etiketten selbstverständlich aus. 

Wir bedanken uns für Ihren Hinweis und senden Ihnen freundliche Grüße 

Andrea Kübler 

Kaufland Unternehmeskommunikation 

+49713294-348113 
+49 172 7025172 

  
Aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, eine Bildauswahl, sowie Audio- und 
Videomaterial finden Sie auf unserem neuen Presseportal 
unter https://unternehmen.kaufland.de/presse 

Hinweise zum Datenschutz für Geschäftspartner finden Sie hier. 
 
Kaufland Stiftung & Co. KG, Postfach 12 53, 74149 Neckarsulm, Kommanditgesellschaft, Sitz: 
Neckarsulm, Registergericht: Stuttgart HRA 102851 

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche Inhalte und ist nur für die Verwertung durch den vorg
esehenen Empfänger bestimmt. 

Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, setzen Sie den Absender bitte unverzüglich in Ken
ntnis und löschen diese E-Mail. 

 

http://unternehmen.kaufland.de/presse
http://unternehmen.kaufland.de/datenschutzgrundsaetze-geschaeftspartner.html


23.12.2024 

Sehr geehrte, 

 

vielen Dank für Ihre Nachfrage, zu der wir gerne Stellung nehmen. 

 

In den angesprochenen Filialen waren am Regal leider noch alte Etiketten angebracht, welche 

selbstverständlich sofort ausgetauscht wurden. Eine flächendeckend und systematisch 

unterschiedliche Auszeichnung können wir jedoch ausschließen.  

 

Zu Ihrer weiteren Frage hinsichtlich des Grundpreises: 

 

Der Artikel Knorr Salatkrönung Gartenkräuter unterliegt der Sondervorschrift des § 20 Abs. 2 

Nr. 3 FPackV, nach welcher konzentrierte Salatsoßen gerade nicht mit der in der Verpackung 

enthaltenen Füllmenge, sondern mit dem Volumen der verzehrfertigen Zubereitung nach Liter 

oder Milliliter zu kennzeichnen sind. Gem. § 5 Abs. 1 PAngV beträgt die Mengeneinheit für 

den Grundpreis jeweils 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter der 

Ware. Da die Knorr Salatkrönung nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 FpackV, also die Ware, eben nicht 

nach Gewicht oder Volumen gekennzeichnet werden muss, sondern mit dem Volumen der 

verzehrfertigen Zubereitung, unterfällt der Artikel nicht der Grundpreisverpflichtung der 

Preisangabenverordnung.  

  

Auch wenn für den Artikel demnach gar keine Grundpreisauszeichnung erforderlich wäre, 

haben wir uns dennoch entschlossen, freiwillig einen Grundpreis anzugeben. Um unseren 

Kunden die Vergleichbarkeit zu vereinfachen, haben wir uns am Markt orientiert und die 

Grundpreisauszeichnung gewählt, welche auch von anderen Lebensmittelhändlern 

kommuniziert wird: 1 Kilogramm. 

 

  

 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Hinweis zum Datenschutz finden Sie  hier . 
 

http://unternehmen.kaufland.de/datenschutzgrundsaetze-geschaeftspartner.html


  

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche Inhalte und ist nur für die Verwertung d

urch den vorgesehenen Empfänger bestimmt.  

Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, setzen Sie den Absender bitte unverzü

glich in Kenntnis und löschen diese E-Mail. 

 

 

 


